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Novellierung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes 

Gesetzentwurf zur Erhöhung und Ausweitung des Meister-BAföG  

Das Bundeskabinett hat am 24.09.2008 die Novellierung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgeset-
zes (AFBG oder auch Meister-BAföG) beschlossen. 

Mit den geplanten Leistungsverbesserungen soll nach der BAföG-Reform auch im Bereich der berufli-
chen Bildung ein deutliches Signal für den Aufstieg der Fachkräfte in Deutschland gesetzt werden. 
Berufliche Aufstiegsfortbildungen sollen attraktiver gemacht und mehr Menschen als bisher für Fort-
bildungen gewonnen werden, um durch eine kontinuierliche Höherqualifizierung über alle Altersgrup-
pen hinweg dem Fachkräftemangel in Deutschland zu begegnen, die Beschäftigungsfähigkeit der 
Menschen auf Dauer zu erhalten und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu sichern. 

Die Bundesregierung steigert ihre Ausgaben für das Meister-BAföG mittelfristig von derzeit rund 122 
Millionen Euro um mehr als 60 Prozent auf über 200 Millionen Euro jährlich. 

Der Entwurf sieht im Wesentlichen folgende Maßnahmen vor: 

• Der Anwendungsbereich des AFBG soll erweitert werden. Fortbildungswillige sollen eine und 
nicht nur die erste Aufstiegsfortbildung gefördert bekommen. Menschen, die bereits eine selbst 
oder anderweitig finanzierte Aufstiegsfortbildung absolviert haben und nach bisherigem Recht auf 
Grund ihrer vorherigen Eigeninitiative einen Förderanspruch verwirkt haben, sollen künftig hierfür 
nicht mehr „bestraft“ werden. Auch sie sollen für eine Aufstiegsfortbildung eine Förderung erhal-
ten können.  

• Darüber hinaus soll die Förderung für alle verbessert, dafür aber stärker am Erfolg der Fort-
bildungsmaßnahme orientiert werden. Zusätzlich zum bisherigen staatlichen Zuschuss von 30,5 
Prozent zum Maßnahmebeitrag bei Beginn des Lehrganges soll bei Bestehen der Prüfung ein 
neuer Erlass von 25 Prozent auf das auf die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren entfallende Rest-
darlehen gewährt werden.  

• Künftig sollen auch Fortbildungen in der ambulanten und stationären Altenpflege mit Auf-
stiegscharakter – auch wenn keine entsprechenden landesrechtlichen Regelungen vorliegen – 
für eine befristete Zeit förderfähig sein, wenn sie, abgesehen von fortbildungsimmanenten Unter-
schieden, inhaltlich im Wesentlichen den Weiterbildungsempfehlungen der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft entsprechen. Damit wird die Erwartung verknüpft, dass bis zum Ablauf der Ü-
bergangsfrist in allen Ländern entsprechende landesrechtliche Fortbildungsregelungen geschaf-
fen werden.  

• Aufstiegsfortbildungen zum Erzieher oder zur Erzieherin sollen ebenfalls in den Förderungs-
bereich des AFBG fallen.  

• Ausländische Fortbildungswillige, die bereits langfristig aufenthaltsberechtigt sind oder lange 
in Deutschland leben und eine dauerhafte Bleibeperspektive haben, sollen künftig auch ohne An-
knüpfung an eine vorherige Mindesterwerbsdauer nach dem AFBG gefördert werden können.  

• Die Erlassmöglichkeiten für Unternehmensgründungen und Unternehmensübernahmen sollen 
verbessert werden. Künftig soll bei der Gründung oder Übernahme eines Unternehmens bereits 
ab der Einstellung und der dauerhaften Beschäftigung eines neuen sozialversicherungspflichti-
gen Mitarbeiters oder einer sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiterin oder eines oder einer 
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Auszubildenden ein gestaffelter Erlass des auf die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren entfallen-
den Restdarlehens gewährt werden. 

• Die finanzielle Situation von Fortbildungswilligen mit Kindern soll weiter verbessert werden, da 
insbesondere diese vielfältigen Belastungen ausgesetzt sind. Zum einen soll der bisherige Kin-
derbetreuungszuschlag für Alleinerziehende von bis zu 113 Euro pro Kind bis zum vollendeten 
zehnten Lebensjahr pauschalisiert und ohne Kostennachweis pro Kind und Monat gewährt wer-
den. Bei der Betreuung behinderter Kinder soll darüber hinaus die Altersbegrenzung entfallen, da 
der Betreuungsmehrbedarf auch nach dem zehnten Lebensjahr fortbesteht. Darüber hinaus soll 
der Erhöhungsbetrag für Kinder beim Unterhaltsbeitrag von 179 Euro pro Kind auf 210 Euro pro 
Kind erhöht und zu 50 Prozent bezuschusst werden.  

• Des Weiteren soll die bei Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen in Vollzeit zwischen Ende der 
Maßnahme und Anfertigung des Prüfungsstücks beziehungsweise Ablegen der Prüfung beste-
hende Förderlücke beim Unterhaltsbeitrag geschlossen werden. Da das Prüfungsstück in der 
Regel erst nach Abschluss der Fortbildungsmaßnahme gefertigt wird, der Unterhaltsbeitrag aber 
nur bis zum Ende der Maßnahme gewährt wird, entsteht oftmals für die Betroffenen für die Zeit 
des Anfertigens des Prüfungsstücks beziehungsweise der Ablegung der Prüfung eine schwierige 
finanzielle Situation. Diese soll verbessert werden durch ein Darlehen für den Lebensunterhalt 
und die Kosten der Kinderbetreuung zu AFBG-Konditionen, das nach Ende der Maßnahme 
höchstens jedoch für drei weitere Monate gewährt wird.  

• Zugleich sollen Maßnahmen wie Klausurenkurse oder mündliche Prüfungssimulationen, die 
für das Bestehen der Prüfung hilfreich sind, in einem gewissen Umfang mitgefördert werden. 
Derzeit können nur reine Unterrichtsstunden, bei denen eine Lehrkraft die notwendigen Lernin-
halte vermittelt, anerkannt und gefördert werden. Künftig sollen bis zu 10 Prozent maximal jedoch 
50 Stunden (à 45 Minuten) der Prüfungsvorbereitung mitgefördert werden können.  

• In Anlehnung an die Weiterbildungsförderung nach dem SGB III werden die Anforderungen 
an die Eignung der Träger erhöht, indem auch im AFBG von den Trägern der Maßnahme die 
Anwendung eines Qualitätssicherungssystems verlangt wird. 

• Zugleich soll durch verschiedene Klarstellungen im Gesetz die zweckentsprechende Mittel-
verwendung, die Einschränkung von Mitnahmeeffekten und Leistungsmissbräuchen sicherge-
stellt, das Subsidiaritätsprinzip der staatlichen Förderung durch Anrechnung von Leistungen pri-
vater Arbeitgeber zur Aufstiegsfortbildung gestärkt werden und eine zielgenauere und sparsame-
re Förderung durch Beschränkung der Förderungsdauer auf das Notwendige, eine präzisere Ab-
grenzung zwischen AFBG und anderen Leistungsgesetzen sowie eine Anpassung des AFBG an 
die Rechtsprechung erfolgen. 

Nach: Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes.  Gesetzentwurf der Bundes-
regierung vom 28.09.2008. Bundesratsdrucksache 699/08 

Der vollständige Gesetzentwurf kann von der folgenden Internetseite abgerufen werden:  
http://www.bundesrat.de/cln_090/SharedDocs/Drucksachen/2008/0601-700/699-
08,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/699-08.pdf 
Bitte berücksichtigen Sie, dass ältere Links evtl. keine Verbindung mehr zu den angegebenen Seiten herstellen.  
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